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Menschen sind nach § 2 Absatz 1 SGB IX behindertbehindertbehindertbehindert, wenn ihre körperliche Funktion, geis-

tige Fähigkeit oder seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 Mona-

te von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweichen und daher ihre Teilhabe am 

Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist. 

Nach § 69 Absatz 1 SGB IX werden die Auswirkungen auf die Teilhabe am Leben in der 

Gesellschaft als Grad der Behinderung (Grad der Behinderung (Grad der Behinderung (Grad der Behinderung (GdBGdBGdBGdB)))) nach Zehnergraden abgestuft bewertet. Ge-

sundheitsstörungen, die keinen GdB von mindestens 10 bedingen, gelten nicht als Behin-

derung. Der GdB ist unabhängig vom ausgeübten oder angestrebten Beruf zu beurteilen. 

Aus dem GdB ist nicht auf das Ausmaß der (beruflichen) Leistungsfähigkeit zu schließen. 

Die Bewilligung von Berufs- oder Erwerbsunfähigkeitsrente beziehungsweise einer Rente 

wegen Erwerbsminderung durch einen Rentenversicherungsträger oder die Feststellung 

einer Dienst- beziehungsweise Arbeitsunfähigkeit erlauben keine Rückschlüsse auf den 

GdB. Umgekehrt kann aus dem GdB nicht auf die Leistungsvoraussetzungen anderer 

Rechtsgebiete geschlossen werden. 

Liegen mehrere Beeinträchtigungen der Teilhabe am Leben in der Gesellschaft vor, wird 

gemäß § 69 Absatz 3 SGB IX der GesamtGesamtGesamtGesamt----GdBGdBGdBGdB nach den Auswirkungen der Beeinträchti-

gungen in ihrer Gesamtheit unter Berücksichtigung ihrer wechselseitigen Beziehungen 

bewertet. Hierbei dürfen die einzelnen GdB-Werte nicht addiert werden. 

Eine Feststellung durch das Landratsamt ist nur zu treffen, wenn insgesamt ein GdB von 

wenigstens 20 vorliegt. 

Schwerbehindert sind Menschen mit einem Grad der Behinderung von mindestens 50. 

Kriterien für die Bewertung des GdB bei den verschiedenen Gesundheitsstörungen enthal-

ten die Anhaltspunkte für die ärztliche Gutachtertätigkeit im sozialen Entschädigungsrecht 

und nach dem Schwerbehindertenrecht (AHP, derzeit gültig AHP2004). Diese können ü-

ber den Buchhandel bezogen werden. 

Sofern Sie mit einer Entscheidung des Landratsamtes nicht einverstanden sind, können 

Sie hiergegen Widerspruch einlegen. 
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• Dauernde Einbuße der körperlichen BeweglichkeitDauernde Einbuße der körperlichen BeweglichkeitDauernde Einbuße der körperlichen BeweglichkeitDauernde Einbuße der körperlichen Beweglichkeit    

Eine dauernde Einbuße der körperlichen Beweglichkeit kann vom Versorgungsamt 

nur bei einem GdB von 30 oder 40 festgestellt werden. Sie ermöglicht die Inan-

spruchnahme eines Freibetrags bei der Einkommensteuer. Erforderlich ist die Be-

einträchtigung der Fähigkeit, sich körperlich zu bewegen. 

Eine solche Beeinträchtigung kann unter anderem auf einem Schaden des Stütz- 

und Bewegungsapparates beruhen, und zwar auch dann, wenn dieser für sich al-

lein noch keinen GdB von wenigstens 30 ausmacht und sich ein Gesamt-GdB von 

30 oder 40 erst durch das Zusammentreffen mit weiteren Beeinträchtigungen ergibt. 

Eine dauernde Einbuße (zum Beispiel: bei Herz- und Lungenfunktionsstörungen mit 

einem GdB von 30) oder der körperlichen Beweglichkeit kann in besonderen Fällen 

auch bei inneren Krankheiten bei Schäden an den Sinnesorganen (zum Beispiel: 

bei einer Seh- oder Hörbehinderung mit einem GdB von 30) vorliegen.  

 

• Merkzeichen Merkzeichen Merkzeichen Merkzeichen G G G G     

Das Merkzeichen G berechtigt wahlweise zur unentgeltlichen Beförderung im 

öffentlichen Personennahverkehr oder zur Kraftfahrzeugsteuerermäßigung von 50 

%. Nach § 146 SGB IX ist in seiner Bewegungsfähigkeit im StraßBewegungsfähigkeit im StraßBewegungsfähigkeit im StraßBewegungsfähigkeit im Straßenverkehr enverkehr enverkehr enverkehr 

erheblich beeinträchtigterheblich beeinträchtigterheblich beeinträchtigterheblich beeinträchtigt, wer infolge einer Einschränkung des Gehvermögens (auch 

durch innere Leiden oder infolge von Anfällen oder von Störungen der 

Orientierungsfähigkeit) Wegstrecken im Ortsverkehr, die üblicherweise noch zu Fuß 

zurückgelegt werden, nicht ohne erhebliche Schwierigkeiten oder nicht ohne 



werden, nicht ohne erhebliche Schwierigkeiten oder nicht ohne Gefahren für sich 

oder andere gehen kann. Hierbei ist nicht auf die konkreten Wohnverhältnisse oder 

örtlichen Gegebenheiten abzustellen. 

Die Voraussetzungen für die Annahme einer erheblichen Beeinträchtigung der Be-

wegungsfähigkeit im Straßenverkehr sind unter anderem gegeben, wenn Funkti-

onsstörungen der unteren Gliedmaßen und/oder der Lendenwirbelsäule bestehen, 

die sich auf die Gehfähigkeit auswirken und die für sich einen GdB von wenigstens 

50 bedingen. 

Bei inneren Leiden ist eine erhebliche Beeinträchtigung der Bewegungsfähigkeit vor 

allem bei Herzschäden und bei Atembehinderungen (jeweils mit Leistungsbeein-

trächtigung bereits bei alltäglicher leichter Belastung) anzunehmen. 

 

  

• MerkzeicheMerkzeicheMerkzeicheMerkzeichen n n n Gl Gl Gl Gl     

Das Merkzeichen Gl berechtigt ebenfalls wahlweise zur unentgeltlichen Beförde-

rung im öffentlichen Personennahverkehr oder zur Kraftfahrzeugsteuerermäßigung 

von 50 %. 

Gehörlos sind nicht nur Hörbehinderte, bei denen Taubheit beiderseits vorliegt, 

sondern auch Hörbehinderte mit einer an Taubheit grenzenden Schwerhörigkeit 

beiderseits, wenn daneben schwere Sprachstörungen (schwer verständliche Laut-

sprache, geringer Sprachschatz) vorliegen. Das sind in der Regel Hörbehinderte, 

bei denen die an Taubheit grenzende Schwerhörigkeit angeboren oder in der Kind-

heit erworben worden ist. 

 

• Merkzeichen Merkzeichen Merkzeichen Merkzeichen B B B B     

Das Merkzeichen B ermöglicht die unentgeltliche Beförderung einer Begleitperson 

eines schwerbehinderten Menschen im öffentlichen Personenverkehr. Nach § 146 

SGB IX ist ständige Begleitung bei schwerbehinderten Menschen notwendig, die 

bei Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln infolge ihrer Behinderung zur Ver-

meidung von Gefahren für sich oder andere regelmäßig auf fremde Hilfe angewie-

sen sind. 

 

• MeMeMeMerkzeichen rkzeichen rkzeichen rkzeichen H H H H     

Das Merkzeichen H ermöglicht unter anderem die Inanspruchnahme eines Freibe-

trags in Höhe von 3700 Euro bei der Einkommensteuer. 



Hilflos im Sinne des § 33 b Einkommensteuergesetz ist eine Person, wenn sie für 

eine Reihe von häufig und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen zur Siche-

rung ihrer persönlichen Existenz im Ablauf eines jeden Tages fremder Hilfe dauernd 

bedarf. Diese Voraussetzungen sind auch erfüllt, wenn die Hilfe in Form einer Ü-

berwachung oder Anleitung zu diesen Verrichtungen erforderlich ist oder wenn die 

Hilfe zwar nicht dauernd geleistet werden muss, jedoch eine ständige Bereitschaft 

zur Hilfeleistung erforderlich ist. 

Häufig und regelmäßig wiederkehrende Verrichtungen sind insbesondere An- und 

Auskleiden, Nahrungsaufnahme, Körperpflege, Verrichten der Notdurft. Der Umfang 

der notwendigen Hilfe bei diesen Verrichtungen muss erheblich sein. Einzelne Ver-

richtungen, selbst wenn sie lebensnotwendig sind und im täglichen Ablauf wieder-

holt vorgenommen werden, genügen nicht (zum Beispiel: Hilfe beim Anziehen ein-

zelner Bekleidungsstücke, notwendige Begleitung bei Reisen und Spaziergängen, 

Hilfe im Straßenverkehr, einfache Wund- oder Heilbehandlung). Verrichtungen, die 

mit der Pflege der Person nicht unmittelbar zusammenhängen (zum Beispiel: 

Haushaltsarbeiten), müssen außer Betracht bleiben. 

 

  

• Merkzeichen Merkzeichen Merkzeichen Merkzeichen aG aG aG aG     

Mit dem Merkzeichen aG können Parkerleichterungen im Straßenverkehr sowie ei-

ne Kraftfahrzeugsteuerbefreiung in Anspruch genommen werden. 

Als schwerbehinderte Menschen mit außergewöhnlicher Gehbehinderung im Sinne 

der Verwaltungsvorschrift zu § 46 der Straßenverkehrsordnung sind solche Perso-

nen anzusehen, die sich wegen der Schwere ihres Leidens dauernd nur mit fremder 

Hilfe oder nur mit großer Anstrengung außerhalb ihres Kraftfahrzeuges bewegen 

können. 

Hierzu zählen: Querschnittsgelähmte, Doppeloberschenkelamputierte, Doppelun-

terschenkelamputierte, Hüftexartikulierte und einseitig Oberschenkelamputierte, die 

dauernd außerstande sind, ein Kunstbein zu tragen, oder nur eine Beckenkorbpro-

these tragen können oder zugleich unterschenkel- oder armamputiert sind, sowie 

andere Schwerbehinderte, die nach versorgungsärztlicher Feststellung dem vorste-

hend aufgeführten Personenkreis gleichzustellen sind. 

Eine Gleichstellung ist nur möglich, wenn das Gehvermögen auf das Schwerste 

eingeschränkt ist. Wird ein Rollstuhl benutzt, kommt es darauf an, ob der Betroffene 

ständig auf ihn angewiesen ist. Als Erkrankungen der inneren Organe, die eine 

Gleichstellung rechtfertigen, sind beispielsweise Herzschäden und Krankheiten der 



Atmungsorgane anzusehen, sofern die Einschränkung der Herzleistung oder der 

Lungenfunktion für sich allein einen GdB von 80 bedingt. 

 

• Merkzeichen Merkzeichen Merkzeichen Merkzeichen RF RF RF RF     

Die gesundheitlichen Voraussetzungen für die Befreiung von der Rundfunkgebüh-

renpflicht sind erfüllt bei: 

o Blinden oder nicht nur vorübergehend wesentlich Sehbehinderten mit einem 
GdB von wenigstens 60 allein wegen der Sehbehinderung.  

o Hörgeschädigten,  

die gehörlos sind oder denen eine ausreichende Verständigung über das 

Gehör auch mit Hörhilfen nicht möglich ist. Letzteres ist dann nicht möglich, 

wenn an beiden Ohren mindestens eine hochgradige kombinierte Schwerhö-

rigkeit oder hochgradige Innenohrschwerhörigkeit vorliegt und hierfür ein 

GdB von wenigstens 50 anzusetzen ist. Bei reinen Schallleitungsschwerhö-

rigkeiten sind die gesundheitlichen Voraussetzungen im allgemeinen nicht 

erfüllt, da in diesen Fällen bei Benutzung von Hörhilfen eine ausreichende 

Verständigung möglich ist. 

o Behinderten Menschen  

mit einem GdB von wenigstens 80, die wegen ihres Leidens an öffentlichen 

Veranstaltungen ständig nicht teilnehmen können. 

� Hierzu gehören unter anderem: 

Behinderte Menschen, 

bei denen schwere Bewegungsstörungen - auch durch innere Leiden 

(schwere Herzleistungsschwäche, schwere Lungenfunktionsstörung) - 

bestehen und die deshalb auf Dauer selbst mit Hilfe von Begleitper-

sonen oder mit technischen Hilfsmitteln (zum Beispiel: Rollstuhl) öf-

fentliche Veranstaltungen in ihnen zumutbarer Weise nicht besuchen 

können, 

� Behinderte Menschen, 

die durch ihre Behinderung auf ihre Umgebung unzumutbar absto-

ßend oder störend wirken (zum Beispiel: durch Entstellung, Geruchs-

belästigung bei unzureichend verschließbarem Anus praeter, häufige 

hirnorganische Anfälle, grobe unwillkürliche Kopf- und Gliedmaßen-



bewegungen bei Spastikern, laute Atemgeräusche etwa bei Asthma-

anfällen oder nach einer Tracheotomie), 

� Behinderte Menschen, 

mit - nicht nur vorübergehend - ansteckungsfähiger Lungentuberkulo-

se sowie geistig oder seelisch behinderte Menschen, bei denen be-

fürchtet werden muss, dass sie beim Besuch öffentlicher Veranstal-

tungen durch motorische Unruhe, lautes Sprechen oder aggressives 

Verhalten stören. 

Die behinderten Menschen müssen allgemein von öffentlichen Zu-

sammenkünften ausgeschlossen sein. Es genügt nicht, das sich die 

Teilnahme an einzelnen, nur gelegentlich stattfindenden Veranstal-

tungen -bestimmter Art- verbietet. 

 

  

• Merkzeichen Merkzeichen Merkzeichen Merkzeichen Bl Bl Bl Bl     

Blind ist der behinderte Mensch, dem das Augenlicht vollständig fehlt. 

Als blind ist auch der behinderte Mensch anzusehen, dessen Sehschärfe auf kei-

nem Auge und auch nicht bei beidäugiger Prüfung mehr als 1/50 beträgt oder bei 

dem andere Störungen des Sehvermögens von einem solchen Schweregrad vorlie-

gen, dass sie dieser Beeinträchtigung der Sehschärfe gleich zuachten sind. 

 

• Merkzeichen Merkzeichen Merkzeichen Merkzeichen 1. Kl 1. Kl 1. Kl 1. Kl     

Die Benutzung der 1. Wagenklasse mit Fahrausweis für die 2. Klasse kommt nur für 

SchwerkriegsbeschädigteSchwerkriegsbeschädigteSchwerkriegsbeschädigteSchwerkriegsbeschädigte nach dem Bundesversorgungsgesetz und für Verfolgte 

im Sinne des Bundesentschädigungsgesetzes mit einer Minderung der Erwerbsfä-

higkeit um mindestens 70 v.H., deren Zustand bei Reisen ständig die Unterbringung 

bei Reisen ständig die Unterbringung in der 1. Wagenklasse erfordert, in Betracht. 
 


